
Der Auslandsdienst ist für junge
Männer eine interessante Alterna-
tive zum Zivildienst. Für Wehr-

pflichtige, die sich entschieden haben,
anstatt des Wehrdienstes Zivildienst zu
leisten, besteht seit dem 1. Jänner 1992
die Möglichkeit, Gedenk-, Friedens-
oder Sozialdienst im Ausland zu leis-
ten. Damit entfällt die Pflicht zum or-
dentlichen Zivildienst. 
Gesetzliche Grundlage ist § 12b Zi-

vildienstgesetz (Zivildienstgesetz-No-
velle 1991, BGBl. Nr. 675/1991). Der
erste Auslandsdiener begann seine Tä-
tigkeit am 1. September 1992 im Mu-
seum Auschwitz-Birkenau. Bisher ha-
ben über 1.600 junge Männer in 58
Staaten auf allen Kontinenten Aus-
landsdienst geleistet.
Der Auslandsdienst kann nur bei be-

stimmten anerkannten Institutionen ab-
solviert werden, und zwar als Gedenk-
dienst (Projekte zum Gedenken der
Opfer des Nationalsozialismus), Frie-
densdienst (Projekte zur Erreichung
oder Sicherung des Friedens nach be-

waffneten Konflikten) oder Sozial-
dienst (Projekte zur wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung eines Lan-
des).
Damit der Auslandsdienst als Alter-

native zum Zivildienst anerkannt wird,
muss er durchgehend mindestens zwölf
Monate geleistet werden. Der Aus-
landsdienst erfolgt unentgeltlich und
kann mit besonderen Auflagen verbun-
den sein. Beispielsweise ist in Einrich-
tungen des Gedenkdienstes ein fester
Dienstplan einzuhalten. Zudem müssen
Gedenkdiener über die österreichische
Vertretungsbehörde im Ausland an das
Bundesministerium für Inneres regel-
mäßig Bericht erstatten. 

Die Entsendung in das Ausland er-
folgt durch eine Trägerorganisation.
Grundlage dazu ist ein zwischen dem
Zivildienstpflichtigen und der Träger-
organisation abgeschlossener Vertrag.
Trägerorganisationen sind Einrichtun-
gen, die ihren Sitz in Österreich haben,
nicht auf Gewinn ausgerichtet sind und

die Gewähr dafür bieten, dass der Ein-
satz der Zivildienstpflichtigen den Inte-
ressen der Republik Österreich dient.
Zwischen den Auslandsdienern und

dem Innenministerium besteht keine
unmittelbare Rechtsbeziehung; das
Bundesministerium für Inneres vermit-
telt auch keine Auslandsdienstplätze.
Auslandsdiener sind nach den Bestim-
mungen des ASVG kranken-, unfall-
und pensionsversichert, die An- und
Abmeldung beim Sozialversicherungs-
träger einschließlich der Beitragszah-
lung erfolgt aber im Gegensatz zum
herkömmlichen Zivildienst durch die
jeweilige Trägerorganisation.
Hat ein Zivildienstpflichtiger mit ei-

ner Trägerorganisation einen Vertrag
über den Auslandsdienst abgeschlos-
sen, wird er bis zur Vollendung seines
28. Lebensjahres nicht zum Antritt des
ordentlichen Zivildienstes herangezo-
gen. Die Trägerorganisation ist ver-
pflichtet, dem Bundesministerium für
Inneres den Abschluss des Vertrages
zu melden, ebenso dessen allfällige
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Festakt „20 Jahre Auslandsdienst“: Sektionschef Mathias Vogl, Vertreterinnen der Trägerorganisation „Jugend eine Welt“,  
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Vizekanzler Michael Spindelegger.

20 Jahre Auslandsdienst
Seit 1992 haben Zivildienstpflichtige die Möglichkeit, anstatt des Zivildienstes einen mindestens 

zwölf Monate dauernden Gedenk-, Friedens- oder Sozialdienst im Ausland zu verrichten.
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Auflösung. Zivildienstpflichtige müs-
sen bis zur Vollendung ihres 30. Le-
bensjahres nachweisen, dass sie den
Auslandsdienst zur Gänze abgeleistet
haben, damit sie den ordentlichen Zi-
vildienstes nicht mehr zu leisten brau-
chen.
Das Innenministerium hat für die

Förderung des Auslandsdienstes einen
Förderverein eingerichtet und fördert
ihn finanziell. Der Verein unterstützt
die anerkannten Trägerorganisationen
für den Auslandsdienst. Der Verein be-
richtet der Bundesministerin für Inne-
res über seine Gebarung, seine Tätig-
keiten und Wahrnehmungen und erstat-
tet Vorschläge. Die österreichischen
Vertretungsbehörden teilen dem Verein
ihre Wahrnehmungen über den Aus-
landsdienst mit; auch alle Auslandsdie-
ner sind verpflichtet, den Verein über
ihre Tätigkeit zu informieren.

Entwicklungshilfedienst. Außer dem
Auslandsdienst gibt es eine weitere
Möglichkeit, dass Zivildienstpflichtige
nicht mehr zum ordentlichen Zivil-
dienst  herangezogen werden. Das be-
trifft Zivildienstpflichtige, die im Aus-
land mindestens zwei Jahre Entwick-
lungshilfedienst geleistet haben.
Grundlage dafür sind die Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes vom 10. No-
vember 1983 über den Personaleinsatz
im Rahmen der Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern, BGBl. Nr.
574/1983, idF BGBl.I Nr. 61/1997.

Jubiläumsfeier. Innenministerin
Mag.a Johanna Mikl-Leitner und Vize-
kanzler Dr. Michael Spindelegger fei-
erten am 3. Oktober 2012 im Innenmi-
nisterium mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Trägerorganisationen das
20-jährige Bestehen des Auslands-
dienstes und präsentierten die Informa-
tionsbroschüre „20 Jahre Auslands-
dienst“. „Der Auslandsdienst ist eine
Erfolgsgeschichte“, sagte Innenminis-
terin Mikl-Leitner. „Gerade für junge
Menschen ist es sehr wichtig, einen
Blick über die österreichischen Lan-
desgrenzen zu werfen und wertvolle
Erfahrungen im Ausland zu sammeln.
Erfahrungen, die auch ein wichtiger
Grundpfeiler für ihre berufliche Lauf-
bahn sind und von denen letztendlich
wir alle profitieren.“

Information: BM.I, Referat III/7/b
(Zivildienst), Telefon (01) 53126-3823,
bmi-III-7-b@bmi.gv.at, www.bmi.gv.at
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